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KURZE BEGRÜNDUNG

Die allgemeinen Ziele und wesentlichen Bestandteile des Vorschlags für eine Verordnung zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (ADI) durch 
die Mitgliedstaaten und die Kommission sind zu unterstützen. Obwohl ADI häufig eine 
Chance für die Wirtschaft der EU darstellen, kann es auch vorkommen, dass das Zulassen 
bestimmter Investitionen ein Risiko für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung der EU 
und der Mitgliedstaaten birgt.

Da die EU weit davon entfernt ist, zum Thema ausländische Investitionen in Europa mit einer 
Stimme zu sprechen, bestünde ein wesentlicher Schritt in der Formulierung solider, einander 
ergänzender Positionen auf EU-Ebene darin, ähnliche Ansätze in Übereinstimmung zu 
bringen. Auf dieser Grundlage wird es der EU möglich sein, im Namen aller Mitgliedstaaten 
auf das sich rasch verändernde und immer komplexer werdende Investitionsumfeld zu 
reagieren, und sie wird sich unter andere weltweite Handels� und Investitionspartner 
einreihen, die bereits Überprüfungsmechanismen für ADI unterhalten. 

Da die Mitgliedstaaten gegenwärtig unterschiedliche Ansätze verfolgen und manche von 
ihnen überhaupt keine Überprüfungsmechanismen anwenden, wird die Einrichtung eines 
uneingeschränkt funktionierenden Koordinierungsrahmens im gesamten EU-Raum jedoch ein 
langfristiger Prozess sein. Die Einrichtung von Überprüfungsmechanismen in den 
Mitgliedstaaten sollte daher dem Vorschlag der Kommission entsprechend weiterhin auf 
freiwilliger Basis erfolgen, wobei den Ländern, die solche Überprüfungen durchführen, eine 
engere Zusammenarbeit ermöglicht werden sollte. Darüber hinaus müssen die 
Informationsprozesse gestrafft und die verwaltungstechnischen Belastungen für alle 
Mitgliedstaaten verringert werden.

Die Änderungsanträge und der Klärungsvorschlag umfassen folgende Maßnahmen:

 die Klarstellung der Definition des Begriffs „ausländischer Investor“ in Hinblick auf die 
die Eigentumsverhältnisse und die tatsächliche Kontrolle, weil der Unternehmenssitz 
nicht unbedingt etwas darüber aussagt, von wo aus die Investition getätigt wurde;

 die Ergänzung der nicht erschöpfenden Liste der Bereiche kritischer Technologien, 
Infrastrukturen und Wirtschaftsbereiche, die berücksichtigt werden können und auf 
welche ausländische Investitionen sich aus Gründen der Sicherheit und der öffentlichen 
Ordnung auswirken können, im Einklang mit den in den OECD-Ländern geltenden 
Rahmen für die Überprüfung; 

 die Möglichkeit, Gewerkschaften die Befugnis zu erteilen, Überprüfungsmechanismen 
der Mitgliedstaaten und der Kommission zu aktivieren, wie sie im derzeitigen System 
der Vereinigten Staaten von Amerika gegeben ist;

 die Möglichkeit für das Europäische Parlament, zu fordern, dass der 
Kooperationsmechanismus für Projekte und Programme von Unionsinteresse, aktiviert 
wird;

 dass dafür gesorgt wird, dass die Kommission relevante Projekte und Programme, die 
von Unionsinteresse sind und durch den aktuellen Mehrjährigen Finanzrahmen, aber 
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auch durch künftige Mehrjährige Finanzrahmen finanziert werden, einer Überprüfung 
unterzieht;

 dass der Möglichkeit von Missbrauch und Zweckentfremdung eines solchen Rahmens 
entgegengewirkt wird, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, darzulegen, wie 
eine geplante ausländische Investition in einem anderen Mitgliedstaat ihre Sicherheit 
und öffentliche Ordnung beeinträchtigen könnte, und dies hinreichend zu begründen, 
und indem die Kommission in ihrer Koordinierungsfunktion gestärkt wird; 

 die Einsetzung einer Koordinierungsgruppe für die Überprüfung von Investitionen, in 
deren Rahmen Mitgliedstaaten, die einen Überprüfungsmechanismus unterhalten, 
Informationen und Meinungen zu laufenden Überprüfungen durch die Mitgliedstaaten 
und die Kommission austauschen können; 

 dass die Belastung der Mitgliedstaaten durch die Informationsanforderungen verringert 
wird, und der Zeitraum, nach dem erneut Bericht erstattet werden muss, zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung auf drei Jahre verlängert wird;

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für internationalen Handel, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten 
verfügen über ein offenes 
Investitionsumfeld, das im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden „AEUV“) verankert und in die 
von der Union und ihren Mitgliedstaaten 
eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen zu ausländischen 
Direktinvestitionen eingebettet ist.

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten 
verfügen über ein offenes 
Investitionsumfeld, das im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden „AEUV“) verankert und in die 
von der Union und ihren Mitgliedstaaten 
eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen zu ausländischen 
Direktinvestitionen eingebettet ist. 
Angesichts dieses offenen Umfeldes sollte 
die Union gleiche
Wettbewerbsbedingungen in den 
Beziehungen zu Drittländern fördern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Überprüfungsmechanismen, die es 
in mehreren Mitgliedstaaten oder in 
Drittländern gibt, stellen niemals ein 
Hindernis für ausländische 
Direktinvestitionen dar, sofern sie 
bekannt sind, vorweggenommen werden 
und die Durchführung der Investitionen 
nicht erheblich verzögern.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Es ist wichtig, Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und eine EU-weite 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
sicherzustellen, indem ein Rahmen für die 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union aus 
Gründen der Sicherheit oder öffentlichen 
Ordnung geschaffen wird. Die alleinige 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Aufrechterhaltung der nationalen 
Sicherheit bleibt davon unberührt.

(7) Es ist wichtig, Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und eine EU-weite 
Zusammenarbeit anzustreben, indem ein 
Rahmen für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union aus 
Gründen der Sicherheit oder öffentlichen 
Ordnung geschaffen wird, wenn 
strategische Interessen betroffen sind, 
darunter Schlüsseltechnologien,
strategisch wichtige Wirtschaftsgüter 
sowie strategische und sensible Daten 
usw.. Die alleinige Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung 
der nationalen Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung bleibt davon 
unberührt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Bei der Bewertung des 
Überprüfungsmechanismus für 
ausländische Direktinvestitionen sollte für 
das gute Funktionieren des Binnenmarkts 
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gesorgt werden, indem Maßnahmen 
ergriffen werden, die einen 
Unterbietungswettlauf zwischen 
Unternehmen und zwischen 
Mitgliedstaaten bei Steuern und Löhnen 
verhindern und die soziale Verantwortung 
der Unternehmen, die bei Übernahmen 
den Erhalt der Arbeitsplätze und 
angemessene Löhne gewährleisten, 
belohnen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Rahmen für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen sollte 
den Mitgliedstaaten und der Kommission 
Mittel an die Hand geben, mit denen sie 
Risiken für die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung umfassend bekämpfen 
können und sich an veränderte Umstände 
anpassen können, während gleichzeitig die 
nötige Flexibilität erhalten bleibt, damit 
die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
ihrer individuellen Situation und nationalen 
Gegebenheiten ausländische 
Direktinvestitionen aus Gründen der 
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung 
überprüfen können.

(8) Der Rahmen für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen sollte 
den Mitgliedstaaten und der Kommission 
Mittel an die Hand geben, mit denen sie 
Risiken für die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung umfassend bekämpfen 
und sich an veränderte Umstände im 
weltweiten Handel anpassen können, unter 
uneingeschränkter Wahrung der 
Befugnisse der Mitgliedstaaten, damit 
diese unter Berücksichtigung ihrer 
individuellen Situation und nationalen 
Gegebenheiten ausländische 
Direktinvestitionen aus Gründen der 
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung 
überprüfen können, wozu unter anderem 
strategische Interessen, 
Schlüsseltechnologien, strategisch 
wichtige Wirtschaftsgüter sowie 
strategische und sensible Daten usw.
gehören. Der Rahmen sollte es auch den 
Mitgliedstaaten, die nicht über einen 
Überprüfungsmechanismus verfügen, 
erleichtern, einen solchen anzunehmen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es sollte eine große Bandbreite an 
Investitionen abgedeckt sein, durch die 
dauerhafte und direkte Verbindungen 
zwischen Investoren aus Drittländern und 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in einem Mitgliedstaat ausüben, 
entstehen oder aufrechterhalten werden.

(9) Investitionen, durch die dauerhafte 
und direkte Verbindungen zwischen 
Investoren aus Drittstaaten und 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in einem Mitgliedstaat ausüben, 
entstehen oder aufrechterhalten werden, 
sollten abgedeckt sein, sofern sie sich auf 
die Sicherheit und öffentliche Ordnung 
auswirken.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Bei der Ermittlung, ob eine 
ausländische Direktinvestition die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 
beeinträchtigen könnte, sollten die 
Mitgliedstaaten und die Kommission alle 
einschlägigen Faktoren berücksichtigen 
können, einschließlich der Auswirkungen 
auf kritische Infrastrukturen, Technologien, 
insbesondere Schlüsseltechnologien, und 
für die Sicherheit oder die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung grundlegende Ressourcen, deren 
Störung, Verlust oder Vernichtung 
beträchtliche Folgen in einem Mitgliedstaat 
oder der Union haben würde. In dieser 
Hinsicht sollten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission ferner in der Lage sein, zu 
berücksichtigen, ob ein Investor direkt 
oder indirekt (d. h. in Form beträchtlicher 
Finanzausstattung, einschließlich
Subventionen) von der Regierung eines 
Drittlands kontrolliert wird.

(12) Bei der Ermittlung, ob eine 
ausländische Direktinvestition die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 
beeinträchtigen könnte, sollten die 
Mitgliedstaaten und die Kommission alle 
einschlägigen Faktoren berücksichtigen 
können, einschließlich der Auswirkungen 
auf kritische Infrastrukturen, kritische 
Technologien, insbesondere 
Schlüsseltechnologien, und für die 
Sicherheit oder die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung grundlegende 
Ressourcen oder sensible Informationen, 
deren Störung, Verlust oder Vernichtung 
beträchtliche Folgen in einem Mitgliedstaat 
oder der Union haben würde. In dieser 
Hinsicht sollten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission berücksichtigen, ob ein 
ausländischer Investor direkt oder 
indirekt von der Regierung oder 
staatlichen Stellen eines Drittlands 
gehalten, betrieben oder anderweitig 
kontrolliert wird und/oder staatlich 
gelenkte ausländische Direktinvestitionen 
zur Erreichung strategischer industrieller 
Ziele tätigt, die durch umfangreiche 
Finanzmittel und Subventionen sowie 
durch die Gewährung von Krediten und 
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Darlehen durch die Regierung eines 
Drittlands oder eines staatlichen 
Finanzinstituts untermauert werden. Bei 
der Überprüfung einer ausländischen 
Direktinvestition kann die Kommission 
auch die Auswirkungen auf bestimmte 
wichtige Fachkenntnisse und 
Schlüsseltechnologien bewerten, die für 
die mittel- und langfristige wirtschaftliche 
Sicherheit von Bedeutung sein könnten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es sollte ein Mechanismus 
eingerichtet werden, über den die 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig unterstützen können, wenn 
eine ausländische Direktinvestition in 
einem Mitgliedstaat die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung in einem anderen 
Mitgliedstaat beeinträchtigen könnte. Die 
Mitgliedstaaten sollten Kommentare an 
andere Mitgliedstaaten übermitteln 
können, in denen die Investition geplant 
ist oder getätigt wurde, unabhängig 
davon, ob der kommentierende 
Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in 
denen die Investition geplant ist oder 
getätigt wurde, einen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten 
oder die Investition überprüfen. Die 
Kommentare der Mitgliedstaaten sollten 
auch an die Kommission weitergeleitet 
werden. Die Kommission sollte zudem die 
Möglichkeit haben, gegebenenfalls eine 
Stellungnahme an den Mitgliedstaat zu 
richten, in dem die Investition geplant ist
oder getätigt wurde, unabhängig davon, 
ob dieser Mitgliedstaat einen 
Überprüfungsmechanismus unterhält 
oder die Investition überprüft und 
unabhängig davon, ob andere 
Mitgliedstaaten Kommentare abgegeben 

(14) Es sollte ein Mechanismus 
eingerichtet werden, über den die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf 
transparente Weise zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig unterstützen können, wenn 
eine ausländische Direktinvestition in 
einem Mitgliedstaat die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung in einem anderen 
Mitgliedstaat beeinträchtigen könnte. Die 
Mitgliedstaaten, deren Sicherheit oder 
öffentliche Ordnung durch eine 
ausländische Direktinvestition in einem 
anderen Mitgliedstaat beeinträchtigt 
werden könnte, sollten Kommentare an 
die Kommission übermitteln können. Die 
Kommission sollte anschließend alle 
Kommentare an den Mitgliedstaat 
weiterleiten, in dem die Investition geplant 
ist, sowie an alle anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten. Die Kommission sollte 
zudem die Möglichkeit haben, 
gegebenenfalls eine Stellungnahme an den 
Mitgliedstaat zu richten, in dem die 
Investition geplant ist. Die Kommission 
kann auf der Grundlage der 
eingegangenen Kommentare beantragen, 
dass das Thema im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen erörtert 
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haben. wird.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Darüber hinaus sollte der 
Kommission die Möglichkeit gegeben 
werden, aus Gründen der Sicherheit und 
der öffentlichen Ordnung ausländische 
Direktinvestitionen zu überprüfen, die sich 
auf Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse auswirken dürften. 
Dadurch würde die Kommission über ein 
Instrument verfügen, das Projekte und 
Programme schützt, die der Union als 
Ganzes nützen und einen wichtigen Beitrag 
zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit leisten. Das 
sollte insbesondere Projekte und 
Programme umfassen, für die EU-Mittel in 
beträchtlicher Höhe bereitgestellt werden, 
oder die durch Rechtsvorschriften der 
Union in Bezug auf kritische 
Infrastrukturen und Technologien oder 
kritische Ressourcen eingerichtet wurden. 
Zur größeren Klarheit sollte eine nicht 
erschöpfende Liste der Programme von 
Unionsinteresse, für die die Kommission 
eine Überprüfung von ausländischen 
Direktinvestitionen durchführen kann, in 
einen Anhang aufgenommen werden.

(15) Darüber hinaus sollte die 
Kommission ausländische 
Direktinvestitionen, die sich auf Projekte 
oder Programme von Unionsinteresse 
auswirken dürften, aus Gründen der 
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung 
überprüfen. Dadurch würden die 
Kommission und die Mitgliedstaaten über 
ein Instrument verfügen, das Projekte und 
Programme schützt, die der Union als 
Ganzes nützen und einen wichtigen Beitrag 
zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit leisten. Das 
sollte insbesondere Projekte und 
Programme umfassen, für die EU-Mittel in 
beträchtlicher Höhe bereitgestellt werden, 
oder die durch Rechtsvorschriften der 
Union in Bezug auf kritische 
Infrastrukturen und Technologien oder 
kritische Ressourcen eingerichtet wurden. 
Zur größeren Klarheit sollte eine Liste der
Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse, für die die Kommission 
eine Überprüfung von ausländischen 
Direktinvestitionen durchführen kann, in 
einen Anhang aufgenommen werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Wenn die Kommission der 
Auffassung ist, dass eine ausländische 
Direktinvestition aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 

(16) Wenn die Kommission oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Auffassung 
sind, dass eine ausländische 
Direktinvestition aus Gründen der 
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Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse beeinträchtigen dürfte, 
sollte die Kommission die Möglichkeit 
haben, innerhalb einer angemessenen Frist 
eine Stellungnahme an die Mitgliedstaaten 
zu richten, in denen eine solche Investition 
geplant ist oder getätigt wurde. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Stellungnahme
umfassend berücksichtigen und der 
Kommission im Einklang mit ihrer 
Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit 
nach Artikel 4 Absatz 3 EUV eine 
Erklärung übermitteln, sollten sie deren
Stellungnahme nicht folgen. Außerdem 
sollte die Kommission über die 
Möglichkeit verfügen, von diesen 
Mitgliedstaaten die für ihre Überprüfung 
solcher Investitionen erforderlichen 
Informationen zu erbitten.

Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 
Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse beeinträchtigen dürfte, 
sollte die Kommission innerhalb einer 
angemessenen Frist eine Stellungnahme an 
die Mitgliedstaaten richten, in denen eine 
solche Investition geplant ist oder getätigt
wurde. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Stellungnahme berücksichtigen und der 
Kommission im Einklang mit ihrer 
Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit 
nach Artikel 4 Absatz 3 EUV eine 
Erklärung übermitteln, sollten sie eine von 
der Stellungnahme abweichende 
Auffassung vertreten. Außerdem sollte die 
Kommission über die Möglichkeit 
verfügen, von diesen Mitgliedstaaten die 
für ihre Überprüfung solcher Investitionen 
erforderlichen Informationen zu erbitten.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zur Erleichterung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten und der Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen durch die 
Kommission sollten die Mitgliedstaaten 
der Kommission ihre 
Überprüfungsmechanismen und alle 
diesbezüglichen Änderungen notifizieren 
und regelmäßig über die Anwendung ihrer 
Überprüfungsmechanismen berichten. Aus 
dem gleichen Grund sollten auch 
Mitgliedstaaten, die über keinen 
Überprüfungsmechanismus verfügen, auf 
der Grundlage der ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen über 
ausländische Direktinvestitionen auf ihrem 
Hoheitsgebiet berichten.

(17) Zur Erleichterung der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten und der Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen durch die 
Kommission sollten die Mitgliedstaaten 
der Kommission ihre 
Überprüfungsmechanismen und alle 
diesbezüglichen Änderungen notifizieren 
und regelmäßig über die Anwendung ihrer 
Überprüfungsmechanismen berichten. 
Mitgliedstaaten, die über keinen 
Überprüfungsmechanismus verfügen, 
sollten jährlich über ausländische 
Direktinvestitionen in ihrem Hoheitsgebiet 
berichten, wenn diese Projekte und 
Programme von Unionsinteresse 
betreffen. Alle Berichtspflichten sollten ab 
dem … [zwei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] Anwendung finden.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Dafür ist es auch wichtig, in allen 
Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an 
Informationen und Koordinierung im 
Zusammenhang mit ausländischen 
Direktinvestitionen sicherzustellen, die in 
den Geltungsbereich dieser Verordnung 
fallen. Diese Informationen sollten auf 
Anfrage der Mitgliedstaaten oder der 
Kommission von den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung gestellt werden, in denen die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde. Einschlägige 
Informationen umfassen Aspekte wie die 
Eigentümerstruktur des ausländischen 
Investors sowie die Finanzierung der 
geplanten oder getätigten Investition 
einschließlich – sofern verfügbar –
Informationen über Subventionen, die 
von Drittländern gewährt wurden.

(18) Dafür ist es auch wichtig, in allen 
Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an 
Informationsaustausch und 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
ausländischen Direktinvestitionen 
sicherzustellen, die in den Geltungsbereich 
dieser Verordnung fallen. Die
Mitgliedstaaten, in denen die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde, sollten diese Informationen auf 
Anfrage der Mitgliedstaaten oder der 
Kommission oder der 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen zur 
Verfügung stellen. Einschlägige 
Informationen umfassen Aspekte wie die 
Eigentümerstruktur des ausländischen 
Investors sowie die Finanzierung der 
geplanten oder getätigten Investition 
einschließlich Informationen über 
Subventionen, die von Drittländern 
gewährt wurden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Kommunikation und 
Zusammenarbeit auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union sollte durch 
die Einrichtung von Kontaktstellen für die 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in allen Mitgliedstaaten 
verstärkt werden.

(19) Die Kommunikation und 
Zusammenarbeit auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union sollte durch 
die Einrichtung von Kontaktstellen für die 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in allen Mitgliedstaaten 
sowie durch die Einrichtung einer 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen verstärkt 
werden. Die Gruppe sollte sich aus 
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Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammensetzen und von einem Vertreter 
der Kommission geleitet werden; sie kann 
als Plattform für den Meinungs- und 
Informationsaustausch, zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit und der 
Koordinierung und zur gegenseitigen 
Unterstützung mit Blick auf ausländische 
Direktinvestitionen dienen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Spätestens drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vorlegen. 
Wird im Bericht eine Änderung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
vorgeschlagen, kann ihm gegebenenfalls 
ein Legislativvorschlag beigefügt werden.

(21) Spätestens am … [vier Jahre nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung] und 
anschließend alle fünf Jahre sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vorlegen. 
Wird im Bericht eine Änderung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
vorgeschlagen, kann ihm gegebenenfalls 
ein Legislativvorschlag beigefügt werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Zur Aktualisierung der Projekte 
oder Programme von Unionsinteresse, für 
die die Kommission eine Überprüfung von 
ausländischen Direktinvestitionen 
durchführen kann, sollte der Kommission 
hinsichtlich der Änderung der Liste der in 
Artikel 3 Absatz 3 genannten und in 
Anhang 1 aufgeführten Projekte und 
Programme von Unionsinteresse die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
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übertragen werden. Besonders wichtig ist 
es, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung1a niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten,
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

_______________________

1a ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen 
für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union durch die 
Mitgliedstaaten und die Kommission aus 
Gründen der Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung geschaffen.

Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen 
für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union durch die 
Mitgliedstaaten aus Gründen der Sicherheit 
und der öffentlichen Ordnung geschaffen, 
und es werden die Aufgaben der 
Kommission in diesem Zusammenhang 
festgelegt. 

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „ausländischer Investor“ eine 
natürliche Person oder ein Unternehmen 
aus einem Drittstaat, die/das eine 
ausländische Direktinvestition plant oder 
getätigt hat;

2. „ausländischer Investor“ eine 
natürliche Person aus einem Drittstaat 
oder ein von Staatsangehörigen eines 
Drittstaats tatsächlich kontrolliertes oder 
gehaltenes Unternehmen, die/das eine 
ausländische Direktinvestition plant oder 
getätigt hat;

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. „Drittstaat-Unternehmen“ ein nach 
dem Recht eines Drittstaates gegründetes 
oder anderweitig errichtetes Unternehmen.

6. „Drittstaat-Unternehmen“ ein nach 
dem Recht eines Drittstaates gegründetes 
oder anderweitig errichtetes Unternehmen
oder ein von Staatsangehörigen eines 
Drittstaats tatsächlich kontrolliertes oder 
gehaltenes Unternehmen;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können, unter 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen und 
Bestimmungen, Mechanismen zur 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung
unterhalten, abändern oder einrichten.

1. Die Mitgliedstaaten können, unter 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen und 
Bestimmungen, Mechanismen zur 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit
unterhalten, abändern oder einrichten.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann aus 
Gründen der Sicherheit oder der 
öffentlichen Ordnung ausländische 
Direktinvestitionen überprüfen, die sich 
auf Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse auswirken dürften. 

2. Die Kommission überprüft aus Gründen 
der Sicherheit oder der öffentlichen 
Ordnung ausländische Direktinvestitionen, 
bei denen davon ausgegangen wird, dass 
sie sich auf Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse auswirken.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Zu Projekten oder Programmen von 
Unionsinteresse zählen insbesondere 
solche, bei denen EU-Mittel in erheblicher 
Höhe oder zu einem wesentlichen Anteil 
bereitgestellt werden, oder solche, die unter 
die Rechtsvorschriften der Union in Bezug 
auf kritische Infrastrukturen und 
Technologien oder Ressourcen fallen. 
Anhang 1 enthält eine nicht erschöpfende
Auflistung der Projekte und Programme 
von Unionsinteresse.

3. Zu Projekten oder Programmen von 
Unionsinteresse zählen insbesondere 
solche, bei denen durch den aktuellen 
Mehrjährigen Finanzrahmen und 
künftige Mehrjährige Finanzrahmen EU-
Mittel in erheblicher Höhe oder zu einem 
wesentlichen Anteil bereitgestellt werden, 
oder solche, die unter die 
Rechtsvorschriften der Union in Bezug auf 
kritische Infrastrukturen und Technologien 
oder Ressourcen fallen. Anhang I enthält 
die Auflistung der Projekte und 
Programme von Unionsinteresse.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission ist befugt, im 
Einklang mit Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um in Anhang 1 
aufgeführte Projekte und Programme 
ändern zu können.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Die in den Artikeln 8 und 9 
genannten Kooperationsmechanismen 
dürfen erst aktiviert werden, nachdem die 
Mitgliedstaaten mitgeteilt haben, dass sie 
ihre Überprüfungsmechanismen aktiviert 
haben. Die Kooperationsmechanismen 
können in keiner Weise für getätigte 
Investitionen aktiviert werden, bei denen 
die Mitgliedstaaten nur geplante 
Investitionen überprüfen. Der 
Kooperationsmechanismus kann nur in 
Ausnahmefällen und in den Fällen, in 
denen die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stichhaltige Gründe für die 
Annahme haben, dass Änderungen an 
den in Artikel 10 Absatz 2 enthaltenen 
Informationen stattgefunden haben, und 
nur bei nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung getätigten Investitionen für 
getätigte Investitionen aktiviert werden. 
Wird der in Artikel 9 genannte 
Kooperationsmechanismus für 
Investitionen aktiviert, die in 
Mitgliedstaaten getätigt werden, die über 
keinen Überprüfungsmechanismus 
verfügen, können getätigte Investitionen 
im Rahmen der in Artikel 12a genannten 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen behandelt 
werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Überprüfung einer ausländischen 
Direktinvestition aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 

Bei der Überprüfung einer ausländischen 
Direktinvestition aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 
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können die Mitgliedstaaten und die 
Kommission unter anderem potenzielle 
Auswirkungen auf folgende Aspekte 
berücksichtigen:

in einem Mitgliedstaat oder in mehreren 
Mitgliedstaaten oder aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung
in Bezug auf Projekte oder Programme 
von Unionsinteresse können die 
Mitgliedstaaten und die Kommission unter 
anderem potenzielle Auswirkungen auf 
folgende Aspekte berücksichtigen:

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Unterabsatz 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– kritische Infrastrukturen, 
einschließlich Energie, Verkehr, 
Kommunikation, Datenspeicherung, 
Weltraum- oder Finanzinfrastrukturen
sowie sensible Einrichtungen;

– kritische und strategische 
Infrastrukturen, einschließlich Energie, 
Wasser, Verkehr, Kommunikation und 
Medien, Datenspeicherung, Strukturen in 
den Bereichen Weltraum, 
Gesundheitsdienstleistungen, Forschung
oder Finanzen sowie sensible 
Einrichtungen und sämtliche Sicherheits-
und Verteidigungsinfrastrukturen;

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Unterabsatz 1 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– kritische Technologien, 
einschließlich künstlicher Intelligenz, 
Robotik, Halbleiter, Technologien mit 
potenziellen Anwendungen mit doppeltem 
Verwendungszweck, Cybersicherheit, 
Weltraum- oder Nukleartechnologie;

– kritische und strategische 
Technologien, einschließlich künstlicher 
Intelligenz, Robotik, Halbleiter, 
fortgeschrittener Werkstoffe, 
Nanotechnologie, Biotechnologie, 
Medizintechnik, Technologien mit 
potenziellen Anwendungen mit doppeltem 
Verwendungszweck, Cybersicherheit, 
Luftraum-, Verteidigungs-,Weltraum-
oder Nukleartechnologie; 
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Unterabsatz 1 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Versorgungssicherheit kritischer 
Ressourcen oder

– Versorgungssicherheit kritischer 
Ressourcen von seltenen und 
strategischen Rohstoffen; oder

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Unterabsatz 1 – Spiegelstrich 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Zugang zu sensiblen Informationen 
oder die Fähigkeit, sensible Informationen
zu kontrollieren.

– Zugang zu sensiblen Daten und 
Informationen oder die Fähigkeit, diese zu 
kontrollieren.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ermittlung, ob eine ausländische 
Direktinvestition sich auf die Sicherheit 
oder die öffentliche Ordnung auswirken 
dürfte, können die Mitgliedstaaten und die 
Kommission berücksichtigen, ob der 
ausländische Investor von der Regierung 
eines Drittlands kontrolliert wird, darunter
auch in Form beträchtlicher 
Finanzausstattung.

Bei der Ermittlung, ob eine ausländische 
Direktinvestition sich auf die Sicherheit 
oder die öffentliche Ordnung auswirken 
dürfte, berücksichtigen die Mitgliedstaaten 
und die Kommission, ob der ausländische 
Investor direkt oder indirekt von der 
Regierung oder von staatlichen Stellen 
eines Drittlands kontrolliert wird, und/oder 
staatlich gelenkte ausländische 
Direktinvestitionen zur Erreichung 
strategischer Ziele tätigt, die durch 
umfangreiche Finanzmittel oder 
Subventionen sowie durch die 
Gewährung von Krediten und Darlehen 
durch die Regierung eines Drittlands oder 
einem staatlichen Finanzinstitut 
untermauert werden. Bei der 
Überprüfung einer ausländischen 
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Direktinvestition kann die Kommission 
auch die Auswirkungen auf bestimmte 
wichtige Fachkenntnisse und 
Schlüsseltechnologien bewerten, die für 
die mittel- und langfristige wirtschaftliche 
Sicherheit von Bedeutung sein könnten.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei den Überprüfungsmechanismen 
der Mitgliedstaaten sind Transparenz und 
Nichtdiskriminierung zwischen den 
Drittländern zu wahren. Insbesondere legen 
die Mitgliedstaaten die eine Überprüfung 
auslösenden Umstände, die Gründe für die 
Überprüfung sowie die anwendbaren 
ausführlichen Verfahrensregeln fest.

1. Bei den Überprüfungsmechanismen 
der Mitgliedstaaten sind Transparenz und 
Nichtdiskriminierung zwischen den 
Drittländern zu wahren. Insbesondere legen 
die Mitgliedstaaten die eine Überprüfung 
auslösenden Umstände, die Gründe für die 
Überprüfung sowie die anwendbaren 
ausführlichen Verfahrensregeln in Bezug 
auf die Überprüfung und die 
Überprüfungsbeschlüsse fest.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten legen Fristen 
für den Erlass von 
Überprüfungsbeschlüssen fest. Die Fristen 
sollten ihnen ermöglichen, die 
Kommentare der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 8 und die Stellungnahme der 
Kommission gemäß Artikel 8 und 9 zu 
berücksichtigen.

2. Die Mitgliedstaaten legen Fristen 
für den Erlass von 
Überprüfungsbeschlüssen fest und machen 
sie öffentlich zugänglich. Die Fristen 
sollten ihnen ermöglichen, die 
Kommentare der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 8 und die Stellungnahme der 
Kommission gemäß Artikel 8 und 9 zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Vertrauliche Informationen, 
darunter auch die von den ausländischen 
Investoren und Unternehmen zur 
Verfügung gestellten wirtschaftlich 
sensiblen Informationen, sind zu schützen.

3. Vertrauliche Informationen, 
darunter auch die von den ausländischen 
Investoren und Unternehmen zur 
Verfügung gestellten wirtschaftlich 
sensiblen Informationen, sind angemessen 
zu schützen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Notifizierung der 
Überprüfungsmechanismen durch die 
Mitgliedstaaten und jährliche 
Berichterstattung

Notifizierung der 
Überprüfungsmechanismen durch die 
Mitgliedstaaten und Berichterstattung

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten notifizieren der 
Kommission ihre bestehenden 
Überprüfungsmechanismen spätestens bis 
zum […] (30 Tage nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung). Die Mitgliedstaaten 
notifizieren der Kommission alle 
Änderungen eines bestehenden 
Überprüfungsmechanismus oder alle neu 
eingerichteten Überprüfungsmechanismen 
spätestens innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Inkrafttreten des 
Überprüfungsmechanismus.

1. Die Mitgliedstaaten notifizieren der 
Kommission ihre bestehenden 
Überprüfungsmechanismen spätestens bis 
zum [… 30 Tage nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung]. Die Mitgliedstaaten 
notifizieren der Kommission alle 
Änderungen eines bestehenden 
Überprüfungsmechanismus oder alle neu 
eingerichteten Überprüfungsmechanismen 
spätestens innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Inkrafttreten des
Überprüfungsmechanismus oder der 
Änderung des bestehenden
Überprüfungsmechanismus.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten, die einen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten,
erstatten der Kommission einen jährlichen 
Bericht über die Anwendung ihrer 
Überprüfungsmechanismen. Für jeden 
Berichtszeitraum enthält der Bericht 
insbesondere Informationen zu folgenden 
Aspekten:

2. Bis ... [zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] und 
anschließend alle zwei Jahre erstatten die
Mitgliedstaaten, die einen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten, 
der Kommission einen Bericht über die 
Anwendung ihrer 
Überprüfungsmechanismen. Für jeden 
Berichtszeitraum enthält der Bericht 
insbesondere Informationen zu folgenden 
Aspekten:

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b a) Überprüfungsbeschlüsse in Bezug 
auf Projekte und Programme, die für die 
Union von Interesse sind;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Angaben zu den Branchen, dem 
Ursprung und dem Wert der 
ausländischen Direktinvestitionen, die 
überprüft wurden und solcher, die 
Gegenstand einer laufenden Überprüfung 
sind.

entfällt

Begründung

Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten zu verringern. Diese 



PE615.451v02-00 22/38 AD\1151196DE.docx

DE

Informationen werden der Kommission bereits übermittelt (Artikel 8 Absatz 1), die in der 
Lage sein wird, die Daten zu aggregieren.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten, die keinen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten, 
legen der Kommission einen auf der 
Grundlage der verfügbaren 
Informationen basierenden jährlichen 
Bericht über die auf ihrem Hoheitsgebiet 
getätigten ausländischen 
Direktinvestitionen vor.

3. Bis ... [zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] und 
anschließend jedes Jahr legen die
Mitgliedstaaten, die keinen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten, 
der Kommission einen Bericht über die auf 
ihrem Hoheitsgebiet getätigten 
ausländischen Direktinvestitionen vor, 
wenn es sich um Projekte und 
Programme handelt, die für die Union 
von Interesse sind.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten 
benachrichtigen die Kommission und die 
übrigen Mitgliedstaaten innerhalb von fünf 
Arbeitstagen ab dem Beginn der 
Überprüfung über alle ausländischen 
Direktinvestitionen, die im Rahmen ihrer 
Überprüfungsmechanismen überprüft
werden. Gegebenenfalls bemühen sich die
eine Überprüfung durchführenden 
Mitgliedstaaten darum, im Rahmen dieser 
Informationen anzugeben, ob ihrer
Auffassung nach die ausländische 
Direktinvestition in den Geltungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen 
dürfte.

1. Ein Mitgliedstaat benachrichtigt
die Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten innerhalb von fünf 
Arbeitstagen ab dem Beginn der 
Überprüfung über alle ausländischen 
Direktinvestitionen, die im Rahmen seines 
Überprüfungsmechanismus einer 
Überprüfung unterzogen werden. 
Gegebenenfalls bemüht sich der eine 
Überprüfung durchführende Mitgliedstaat
darum, im Rahmen dieser Informationen 
anzugeben, ob seiner Auffassung nach die 
ausländische Direktinvestition, die einer 
Überprüfung unterzogen wird, in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 fallen dürfte.



AD\1151196DE.docx 23/38 PE615.451v02-00

DE

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Wenn ein Mitgliedstaat der 
Auffassung ist, dass eine in einem anderen 
Mitgliedstaat geplante oder getätigte 
ausländische Direktinvestition 
Auswirkungen auf seine Sicherheit oder 
öffentliche Ordnung haben könnte, kann er 
Kommentare an den Mitgliedstaat richten, 
in dem eine solche Investition geplant ist 
oder getätigt wurde. Diese Kommentare 
sind parallel an die Kommission 
weiterzuleiten.

2. Wenn ein Mitgliedstaat der 
Auffassung ist, dass eine in einem anderen 
Mitgliedstaat geplante oder getätigte 
ausländische Direktinvestition 
Auswirkungen auf seine Sicherheit oder 
öffentliche Ordnung haben könnte, kann er 
Kommentare an die Kommission richten. 
Die Kommission sammelt alle 
eingegangenen Kommentare und leitet 
diese an den Mitgliedstaat weiter, in dem 
die ausländische Direktinvestition geplant 
ist oder getätigt wurde, sowie darüber 
hinaus an alle übrigen Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wenn die Kommission der 
Auffassung ist, dass eine ausländische 
Direktinvestition die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung in einem oder 
mehreren Mitgliedstaat(en) beeinträchtigen 
dürfte, kann sie eine Stellungnahme an den 
Mitgliedstaat richten, in dem eine solche 
Investition geplant ist oder getätigt wurde. 
Die Kommission kann eine Stellungnahme 
vorlegen, unabhängig davon, ob andere 
Mitgliedstaaten Kommentare abgegeben 
haben.

3. Wenn die Kommission der 
Auffassung ist, dass eine ausländische 
Direktinvestition die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung in einem oder 
mehreren Mitgliedstaat(en) beeinträchtigen 
dürfte, kann sie eine Stellungnahme an den
Mitgliedstaat richten, in dem eine solche 
Investition geplant ist oder getätigt wurde. 
Diese Stellungnahme wird darüber 
hinaus an alle übrigen Mitgliedstaaten 
weitergeleitet. Die Kommission kann eine 
Stellungnahme vorlegen, unabhängig 
davon, ob andere Mitgliedstaaten 
Kommentare abgegeben haben.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4



PE615.451v02-00 24/38 AD\1151196DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Wenn die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat der begründeten Auffassung 
sind, dass eine ausländische 
Direktinvestition die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung in diesem 
Mitgliedstaat beeinträchtigen dürfte, 
können sie den Mitgliedstaat, in dem die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, um alle 
Informationen ersuchen, die für die 
Abgabe der Kommentare gemäß Absatz 2 
oder der Stellungnahme gemäß Absatz 3 
erforderlich sind.

4. Wenn ein Mitgliedstaat der 
begründeten Auffassung ist, dass eine 
ausländische Direktinvestition die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in 
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen 
dürfte, kann er ein Auskunftsersuchen an 
die Kommission richten, um ihm alle 
Informationen, die sie von dem
Mitgliedstaat erhält, in dem die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, zu übermitteln, die für 
die Abgabe der Kommentare gemäß 
Absatz 2 erforderlich sind. Ist die 
Einleitung eines 
Überprüfungsmechanismus gemäß Absatz 
1 bekanntgegeben, steht den 
Mitgliedstaaten eine Frist von fünf 
Arbeitstagen zur Verfügung, um ein 
Auskunftsersuchen an die Kommission zu 
richten. Die Kommission sammelt alle 
eingegangenen Auskunftsersuchen und 
leitet sie unverzüglich an den 
Mitgliedstaat weiter, in dem eine solche 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, sowie darüber hinaus 
an andere Mitgliedstaaten. Die 
Kommission kann den Mitgliedstaat, in 
dem die ausländische Direktinvestition 
geplant ist oder getätigt wurde, von sich 
aus um alle Informationen ersuchen, die 
für die Abgabe der Stellungnahme gemäß 
Absatz 3 erforderlich sind;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommentare gemäß Absatz 2 
bzw. die Stellungnahmen gemäß Absatz 3 
sind innerhalb einer vertretbaren Frist, 
spätestens aber 25 Tage ab dem Eingang 
der in den Absätzen 1 oder 4 genannten 

5. Die Kommentare gemäß Absatz 2 
sind innerhalb einer vertretbaren Frist, 
spätestens aber 20 Tage ab dem Eingang 
der in den Absätzen 1 oder 4 genannten 
Informationen der Kommission zu 
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Informationen an den Mitgliedstaat zu 
richten, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde. In den Fällen, in denen die 
Stellungnahme der Kommission im 
Anschluss an die Kommentare anderer 
Mitgliedstaaten ergeht, stehen der 
Kommission zusätzliche 25 Arbeitstage für 
die Vorlage der Stellungnahme zur 
Verfügung.

übermitteln. Die Kommission leitet die 
Kommentare, die sie erhalten hat, 
innerhalb von fünf Arbeitstagen an den 
Mitgliedstaat weiter, in dem die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde. Die Kommission legt 
die Stellungnahme gemäß Absatz 3 
innerhalb von 25 Arbeitstagen vor, und in 
den Fällen, in denen die Stellungnahme der 
Kommission im Anschluss an die 
Kommentare anderer Mitgliedstaaten 
ergeht, stehen der Kommission zusätzliche 
25 Arbeitstage für die Vorlage der 
Stellungnahme zur Verfügung.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten, in denen die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, berücksichtigen in 
gebührender Weise die Kommentare der 
anderen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 
und die Stellungnahme der Kommission 
gemäß Absatz 3.

6. Die Mitgliedstaaten, in denen die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, berücksichtigen in 
gebührender Weise die Kommentare der 
anderen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 
und die Stellungnahme der Kommission 
gemäß Absatz 3 sowie die im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen 
abgegebenen Kommentare gemäß Artikel 
12a.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel 
findet über die in Artikel 12 genannten 
Kontaktstellen statt.

7. Die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel 
findet auf Ersuchen der Kommission 
durch Erörterung in der in Artikel 12a
genannten Koordinierungsgruppe für die 
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Überprüfung von Investitionen statt.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verfahrensrahmen für die Überprüfung 
durch die Kommission

Kooperationsmechanismen für die 
Überprüfung von Projekte und 
Programmen, die für die Union von 
Interesse sind

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Wenn die Kommission der 
Auffassung ist, dass eine ausländische 
Direktinvestition aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 
Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse beeinträchtigen dürfte, 
kann sie eine Stellungnahme an den 
Mitgliedstaat richten, in dem eine solche 
Investition geplant ist oder getätigt wurde.

1. Wenn die Kommission oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Auffassung 
sind, dass eine ausländische 
Direktinvestition aus Gründen der 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung 
Projekte oder Programme von 
Unionsinteresse in einem Mitgliedstaat 
oder in mehreren Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen könnte, so richtet sie eine 
Stellungnahme an den Mitgliedstaat, in 
dem eine solche Investition geplant ist oder 
getätigt wurde.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das Europäische Parlament kann 
aus Gründen der Sicherheit oder der 
öffentlichen Ordnung die Aktivierung des 
Kooperationsmechanismus für Projekte 
oder Programme von Unionsinteresse 
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beantragen. Die Kommission trägt dem 
Standpunkt des Europäischen Parlaments 
umfassend Rechnung und gibt eine 
Erklärung ab, wenn sie den Standpunkt 
nicht berücksichtigt.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Wenn der Mitgliedstaat der 
Auffassung ist, dass eine ausländische 
Direktinvestition Projekte oder 
Programme von Unionsinteresse 
beeinträchtigen könnte, kann er die 
Kommission auffordern, eine 
Stellungnahme an den Mitgliedstaat zu 
richten, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann den 
Mitgliedstaat, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde, um alle Informationen ersuchen, 
die für die Abgabe der Stellungnahme 
gemäß Absatz 1 erforderlich sind.

2. Die Kommission kann den 
Mitgliedstaat, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde, gemäß Artikel 10 um zusätzliche
Informationen ersuchen. Wenn sie solche 
Informationen anfordert, erläutert die 
Kommission, wie sich die geplante, die in 
Erwägung gezogene oder die getätigte 
ausländische Direktinvestition auf die 
Sicherheit und die öffentliche Ordnung 
auswirken könnte.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission richtet ihre 
Stellungnahme an den betreffenden 
Mitgliedstaat innerhalb einer 
angemessenen Frist, spätestens aber 25 
Arbeitstage ab dem Eingang der von der 
Kommission im Einklang mit Absatz 2 
angeforderten Informationen. Unterhält 
ein Mitgliedstaat einen 
Überprüfungsmechanismus gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 und hat die 
Kommission im Einklang mit Artikel 8 
Absatz 1 die Informationen über die 
ausländische Direktinvestition, die 
Gegenstand der Überprüfung ist, 
erhalten, wird die Stellungnahme 
spätestens 25 Arbeitstage nach dem 
Eingang dieser Informationen vorgelegt. 
Werden für die Abgabe der 
Stellungnahme zusätzliche Informationen 
benötigt, so beginnt die 25-Tage-Frist ab 
dem Tag des Eingangs der zusätzlichen 
Informationen.

3. Die Kommission gibt ihre 
Stellungnahme dem betreffenden 
Mitgliedstaat innerhalb einer 
angemessenen Frist ab, damit weder die 
ausländische Direktinvestition noch die 
nationale Überprüfung aufgrund 
unangemessener Verzögerungen
beeinträchtigt wird, spätestens aber 25
Arbeitstage ab dem Eingang der für die 
Abgabe einer Stellungnahme nach Absatz 
1 erforderlichen Informationen.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die anderen Mitgliedstaaten 
werden über die Stellungnahme der 
Kommission benachrichtigt.

4. Die anderen Mitgliedstaaten 
werden über die Stellungnahme der 
Kommission benachrichtigt. Hat die 
Kommission eine Stellungnahme im 
Sinne dieses Artikels abgegeben, 
unterrichtet sie das Europäische 
Parlament im Rahmen eines 
strukturierten Dialogs über ausländische 
Direktinvestitionen, die die Sicherheit und 
die öffentliche Ordnung beeinträchtigen. 
Artikel 11 Absatz 2 ist in vollem Umfang 
zu berücksichtigen.
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten, in denen die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, tragen der 
Stellungnahme der Kommission 
umfassend Rechnung und geben der 
Kommission gegenüber eine Erklärung ab, 
falls sie deren Stellungnahme nicht 
nachkommen.

5. Die Mitgliedstaaten, in denen die 
ausländische Direktinvestition geplant ist 
oder getätigt wurde, tragen der 
Stellungnahme der Kommission Rechnung 
und geben der Kommission gegenüber eine
schriftliche Erklärung ab, falls sie deren 
Stellungnahme nicht nachkommen. Die 
Kommission leitet diese Erklärung an die 
anderen Mitgliedstaaten weiter und trägt 
dabei Artikel 11 Absatz 2 umfassend 
Rechnung.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Informationsanforderungen Informationsaustausch

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 8 
Absatz 4 und Artikel 9 Absatz 2 
angeforderten Informationen der 
Kommission und den darum ersuchenden 
Mitgliedstaaten unverzüglich zur 
Verfügung gestellt werden.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle von der Kommission im Einklang 
mit Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 9 
Absatz 2 oder von der 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen 
angeforderten Informationen unter 
Berücksichtigung der Sensibilität der 
Informationen und unter Gewährleistung 
der Vertraulichkeit unverzüglich zur 
Verfügung gestellt werden.
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Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Informationen gemäß Absatz 1 
dieses Artikels umfassen insbesondere
folgende Angaben:

2. Die Informationen gemäß Absatz 1 
dieses Artikels können unter anderem
folgende Angaben umfassen:

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Eigentümerstruktur des 
ausländischen Investors und des 
Unternehmens, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde, einschließlich Informationen zu 
dem/den letztendlich kontrollierenden 
Anteilseigner(n);

(a) die Eigentümerstruktur des 
ausländischen Investors und des 
Unternehmens, in dem die ausländische 
Direktinvestition geplant ist oder getätigt 
wurde, einschließlich Informationen zu 
dem/den kontrollierenden Anteilseigner(n), 
der Verwaltung und den 
Aufsichtsgremien.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) den Wert der ausländischen 
Direktinvestition;

(b) den Wert der ausländischen 
Direktinvestition und eine Projektion 
ihrer sektorspezifischen Auswirkungen;

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die Finanzierung der Investition, (e) die Finanzierung der Investition
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auf der Grundlage der dem Mitgliedstaat 
zur Verfügung stehenden Informationen.

und die Rechtmäßigkeit der Quelle, auf 
der Grundlage der dem Mitgliedstaat zur 
Verfügung stehenden Informationen.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen sicher, dass der Schutz 
der in Anwendung dieser Verordnung 
gewonnenen vertraulichen Informationen 
gewährleistet wird.

2. Die Mitgliedstaaten, das 
Europäische Parlament und die 
Kommission stellen sicher, dass der Schutz 
der in Anwendung dieser Verordnung 
gewonnenen vertraulichen Informationen, 
auch der wirtschaftlich sensiblen 
Informationen, in vollem Umfang
gewährleistet wird.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle Mitgliedstaaten richten eine 
Kontaktstelle für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen (im 
Folgenden „FDI-Kontaktstelle“) zur 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen ein. Die Kommission 
und die Mitgliedstaaten befassen diese 
FDI-Kontaktstellen mit allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Anwendung dieser 
Verordnung.

Alle Mitgliedstaaten richten eine 
Kontaktstelle für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen (im 
Folgenden „FDI-Kontaktstelle“) ein, 
unabhängig davon, ob sie einen 
Überprüfungsmechanismus unterhalten. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
befassen diese FDI-Kontaktstellen und die 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen mit allen 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a

Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen

1. Es wird eine 
Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen eingesetzt, 
in der ein Vertreter der Kommission den 
Vorsitz führt. Jeder Mitgliedstaat 
entsendet einen 
Vertreter/Sachverständigen in diese 
Gruppe.

2. Die Gruppe kann Meinungen und 
Informationen über ausländische 
Direktinvestitionen austauschen, die im 
Rahmen der Überprüfungsmechanismen 
der Mitgliedstaaten einer Überprüfung 
unterzogen werden und für die ein 
Kooperationsmechanismus gemäß Artikel 
8 oder 9 aktiviert wurde, auch in Bezug 
auf den Austausch bewährter Verfahren 
und Erfahrungen zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen.

3. Die Gruppe kann ferner alle 
Fragen erörtern, welche die Politik der 
Union im Hinblick auf Zuflüsse 
ausländischer Direktinvestitionen 
betreffen.

4. Auf Antrag der Mitgliedstaaten 
kann die Kommission geplante 
Investitionen in Mitgliedstaaten, die 
keinen Überprüfungsmechanismus 
unterhalten, auf die Tagesordnung setzen.

5. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament einen 
Jahresbericht über die Tätigkeiten, 
Prüfungen und den Meinungsaustausch 
der Koordinierungsgruppe für die 
Überprüfung von Investitionen vor.
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Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Spätestens drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung führt die 
Kommission eine Bewertung durch und 
legt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Bericht über die Anwendung 
dieser Verordnung vor. Die Mitgliedstaaten 
werden dabei einbezogen und sie liefern 
der Kommission die zur Erstellung des 
Berichts notwendigen Informationen.

1. Spätestens ... [vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung] und 
anschließend alle fünf Jahre führt die 
Kommission eine Bewertung durch und 
legt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Bericht über die Anwendung 
dieser Verordnung vor. Die Mitgliedstaaten 
werden dabei einbezogen und sie liefern 
der Kommission die zur Erstellung des 
Berichts notwendigen Informationen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13a

Ausübung der Befugnisübertragung

1. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absatz 3a wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 3 Absatz 3a kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
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zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam.
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt.

4. Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission im 
Einklang mit den Grundsätzen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt sind, die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten benannten 
Sachverständigen.

5. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

6. Ein nach Artikel 3 Absatz 3a 
erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur 
in Kraft, wenn binnen zwei Monaten nach 
seiner Übermittlung weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
Einwände gegen ihn erhoben oder sowohl 
das Europäische Parlament als auch der 
Rat der Kommission vor Ablauf dieser 
Frist mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Gemeinsame 
Technologieinitiativen der Union, 
darunter: Brennstoffzellen und 
Wasserstoff, Raumfahrt und Luftverkehr, 
Initiative „Innovative Arzneimittel“, 
Elektronikkomponenten und -systeme für 
eine Führungsrolle Europas, biobasierte 
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Industriezweige, Shift2Rail, einheitlicher 
europäischer Luftraum (SESAR);

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Fazilität „Connecting Europe“: 
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung 
der Fazilität „Connecting Europe“, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und 
(EG) Nr. 67/2010.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Europäischer Fonds für 
strategische Investitionen

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 3 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Verordnung (EU) 2015/1017 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2015 über den 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen, die europäische Plattform 
für Investitionsberatung und das 
europäische Investitionsvorhabenportal 
sowie zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 
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1316/2013;

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 3 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 
und (EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 
Verlängerung der Laufzeit des 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen sowie die Einführung 
technischer Verbesserungen für den 
Fonds und die Europäische Plattform für 
Investitionsberatung;

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Spiegelstrich 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Europäisches Programm zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich;

a) Europäisches Programm zur 
industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich, und

b) europäisches 
Verteidigungsforschungsprogramm/Euro
päischer Verteidigungsfonds

– Beschluss der Europäischen 
Kommission zur Finanzierung der 
vorbereitenden Maßnahme im Bereich 
Verteidigungsforschung (PADR);
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